
In Österreich kann die ARBEIT AM TONFELD® entweder berufsbegleitend oder als 
eigenständige Methode innerhalb einer freien Praxis ausgeübt werden.  
** berufsbegleitend innerhalb von Institutionen: für alle Personen, die bereits in 
pädagogischen, psycho-sozialen und therapeutischen Institutionen arbeiten. Der Ausgebildete 
ist berechtigt, diese Methode innerhalb einer Institution (Schule, Kindergarten, Hort, 
Psychosozialer Dienst etc.) anzuwenden. 
** in der freien Praxis: ist diese Methode den Klinischen Psychologen, Psychotherapeuten 
und den Lebens- und Sozialberatern vorbehalten. 
ACHTUNG: seit 2009 neue Bestimmung! 
Grundsätzlich dürfen nun auch all jene Personen, die noch keine berufliche Vorbildung auf 
dem psycho-sozialen oder pädagogischen Sektor haben, diese Methode in einer freien Praxis 
anwenden. Zusätzlich zum Zertifikat ARBEIT AM TONFELD® kommen noch 144 Stunden 
(4 Module: Ethik, Einführung in das Berufsbild des Lebens- und Sozialberaters, Recht, 
Betriebswirtschaft) im Anschluss an die Ausbildung Arbeit am Tonfeld  dazu. Die 
Ausbildung schließt in diesem Fall mit  dem  
Dipl. Lebens- und Sozialberater, Arbeit am Tonfeld®, ab.  
Die Ausbildung berechtigt dann zur Ausübung des Gewerbes Lebens- und Sozialberater, 
wodurch diese Methode auch in einer freien Praxis ausgeübt werden darf. 
 
 


